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Geltungsbereich 
Die Lieferung von Waren und das 
Erbringen von Dienstleistungen durch GS 
Präzisions AG erfolgt ausschliesslich unter 
Anwendung dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Änderungen, Ergänzungen 
oder Nebenabreden bedürfen unserer 
schriftlichen Zustimmung. Einkaufsbedin-
gungen des Kunden, die GS Präzisions AG 
nicht schriftlich anerkannt hat, sind nicht 
verbindlich. 

Vertragsabschluss 
Angebote von GS Präzisions AG sind 
unverbindlich und freibleibend. Ein Vertrag 
zwischen dem Kunden und GS Präzisions 
AG kommt mit der schriftlichen Auftrags-
bestätigung von GS Präzisions AG 
zustande. Der Vertrag richtet sich aus-
schliesslich nach dem Inhalt der Auftrags-
bestätigung und nach diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Einwände zur 
Auftragsbestätigung sind GS Präzisions AG 
innert zwei Tagen nach Erhalt der Auftrags-
bestätigung mitzuteilen. 
Sollten sich nach der Auftragsbestätigung 
technische Probleme bei der Erbringung 
von Leistungen ergeben, ist GS Präzisions 
AG jederzeit berechtigt, die Annahme der 
Bestellung zu widerrufen. Jegliche Haftung 
für daraus entstandenen Schaden beim 
Kunden wird explizit ausgeschlossen. 

Preise und Zahlungsbedingungen 
Die Preise verstehen sich netto ex Works 
(Incoterms 2000), in der auf der Auftrags-
bestätigung angegebenen Währung ohne 
Mehrwertsteuer, Abgaben, Zölle, Transport, 
Verpackung und Versicherung.  
Die Rechnungen der GS Präzisions AG 
sind netto bis zum Fälligkeitsdatum zur 
Zahlung fällig. Unvollständige Zahlungen 
werden mit einer Bearbeitungspauschale 
nachbelastet. 
Befindet sich der Kunde mit Bezahlung von 
Leistungen oder einer Akontozahlung im 
Verzug, kann GS Präzisions AG weitere 
Leistungen zurückstellen. Ist die Zahlungs-
fähigkeit des Kunden nicht abzuschätzen 
sowie bei Kunden mit schlechter Zahlungs-
moral, kann GS Präzisions AG Voraus-
zahlung verlangen. Daraus folgende 
Lieferverzögerungen und Kosten sind vom 
Kunden zu tragen. 
Bei Zahlungsverzug kann GS Präzisions 
AG einen Verzugszins von 10% sowie 
sämtliche von ihr aufgewendeten vorpro-
zessualen Kosten wie insbesondere 
Anwaltshonorare, Kosten von Inkasso-
büros, aber auch eigene Aufwände in 
Rechnung stellen. 
 

Gegenansprüche des Kunden können nur 
mit schriftlicher Zustimmung von GS 
Präzisions AG verrechnet werden. Die 
Rechnungen sind zur Zahlung fällig, auch 
wenn der Kunde Mängel rügt. 

Urheberrecht 
Werden durch das Erbringen von 
Dienstleistungen oder die Herstellung von 
Produkten nach Angaben und Wünschen 
des Kunden Schutzrechte Dritter verletzt, 
so haftet der Kunde für alle sich daraus 
ergebenden Schäden. Der Kunde 
verpflichtet sich, GS Präzisions AG 
insoweit von allen Ansprüchen Dritter 
freizustellen. 

Liefertermine 
Verbindlich sind nur schriftlich 
zugesicherte Termine. Solche Termine 
verlängern sich angemessen, wenn GS 
Präzisions AG Angaben, die für die 
Ausführung benötigt werden, nicht 
rechtzeitig zugehen oder wenn sie der 
Kunde nachträglich ändert, sowie wenn 
Hindernisse auftreten, die ausserhalb der 
Verantwortung der GS Präzisions AG 
liegen wie höher Gewalt, behördliche 
Verfügungen, Naturereignisse, Krieg, 
Betriebs- und Verkehrsstörungen, Streiks, 
Unfälle, Krankheit sowie verspätete, 
fehlerhafte oder ausbleibende Zulieferung.   
GS Präzisions AG ist berechtigt, Teil-
lieferungen vorzunehmen und zu 
verrechnen.  
Bei Verzögerungen hat der Kunde GS 
Präzisions AG eine angemessene 
Nachfrist zur nachträglichen Erfüllung zu 
gewähren, mindestens jedoch die auf der 
Auftragsbestätigung angegebene Liefer-
zeit. Falls er bei ungenutztem Ablauf der 
Nachfrist die Annahme der Leistung 
verweigern will, hat er dies GS Präzisions 
AG vorgängig schriftlich mitzuteilen.  

Über- und Unterlieferung 
Der Kunde akzeptiert die branchen-
üblichen Über- und Unterlieferungen von 
10% der bestellten Menge. Verrechnet 
wird die effektiv gelieferte Menge. Bei 
Unterlieferung besteht keine Nachliefer-
pflicht. 

Arbeitsunterlagen 
Unterlagen, Bohr-, Fräs-, Laser- und 
Testprogramme sowie EDV-Daten, die 
von GS Präzisions AG zu Produktions-
zwecken aufgrund von Zeichnungen oder 
elektronischen Daten des Kunden erstellt 
wurden, stellen Produktionswerkzeuge dar 
und sind Eigentum der GS Präzisions AG. 

Mängelrüge 
Der Kunde hat die von GS Präzisions AG 
gelieferten Waren und Dienstleistungen 
innert sieben Arbeitstagen nach Eingang 
der Lieferung zu prüfen. Werden in dieser 
Zeit keine Mängel schriftlich gerügt, so 
gelten die Waren oder Dienstleistungen 
hinsichtlich offensichtlicher Mängel, 
Identität und Menge als vollständig, 
einwandfrei und genehmigt. Die Gewähr-
leistungs- und Verjährungsfristen betragen 
zwölf Monate. Sie werden mit Anerken-
nung oder Bestätigung eines Mangels 
nicht unterbrochen. 

Haftung 
GS Präzisions AG haftet nicht für 
unerhebliche Mängel, welche die Ver-
wendung des Produktes nicht beein-
trächtigen. Bei erheblichen Mängeln hat 
der Kunde GS Präzisions AG eine ange-
messene Nachfrist zur Behebung 
(Nachbesserung oder Ersatzlieferung) zu 
gewähren.   
GS Präzisions AG haftet für Schäden der 
Kunden nur, soweit diese von ihr 
nachweisbar vorsätzlich oder grobfahr-
lässig verursacht wurden. Die Haftung für 
Hilfspersonen wird wegbedungen. In 
keinem Fall haftet GS Präzisions AG für 
Folgeschäden und entgangenen Gewinn. 
Die Haftung von GS Präzisions AG 
beschränkt sich in jedem Fall auf den 
Höchstbetrag im Umfang der gelieferten 
mangelhaften Ware und der Transport-
kosten. 

Export 
Der Kunde ist verantwortlich für die 
Einhaltung aller einschlägigen in- und 
ausländischen Exportvorschriften. 

Gültigkeit von Vertragsbestimmungen  
Sind oder werden einzelne Bestimmungen 
dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ungültig oder unwirksam, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die betrof-
fenen Bestimmungen sind sinngerecht 
durch rechtsgültige zu ersetzen. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Dieser Vertrag untersteht schweize-
rischem Recht, unter Ausschluss des 
Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf). 
Gerichtsstand ist das für den am Sitz von 
GS Präzisions AG zuständige Gericht. GS 
Präzisions AG kann auch das Gericht am 
Sitz des Kunden anrufen. 
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